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ANTRAG 

  Vorlage-Nr.: A 25/0593 

Seniorenbeirat Datum: 10.11.2025 

Bearb.:  Metzler, Michael Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Sozialausschuss 20.11.2025 Entscheidung 
 
 

Ergänzung der strategischen Oberziele um den Punkt "Altersfreundliche Stadt" 
Hier: Antrag des Seniorenberates vom 06.11.2025 
 
Beschlussvorschlag 
 
Bezugnehmend auf die Sozialausschusssitzung vom 16.10.2025, TOP 13, werden die strate-
gischen Oberziele der Stadt Norderstedt um den Punkt „Altersfreundliche Stadt“ ergänzt. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Anzahl der Menschen über 65 Jahre wird aufgrund der demografischen Entwicklung in 
den kommenden Jahren stark zunehmen. Gleichzeitig steigt die Anzahl älterer Menschen, 
die unter Einsamkeit leiden. ln Norderstedt leben aktuell über 26.000 Einwohner die 60 Jahre 
und älter sind. 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Standards für altersfreundliche Städte definiert, 
die als Grundlage für die Bewertung dienen können. Diese Standards umfassen die nachfol-
gend genannten Kriterien und bieten einen Rahmen für die soziale Entwicklung der Stadt, 
die ein selbstbestimmtes und würdevolles Altern ohne Angst vor Armut und Diskriminierung 
ermöglicht. 
 
Infrastruktur und Zugänglichkeit: 
Eine altersfreundliche Stadt sollte über gut beleuchtete, barrierefreie Wege und Zugänge 
verfügen. Dies umfasst auch öffentliche Einrichtungen, die für ältere Menschen leicht zu-
gänglich sind. 
 
Mobilität und Verkehr: 
Die Verfügbarkeit von Öffentlichen Verkehrsmitteln, die für Senioren geeignet sind, sowie ab-
gesenkte Bordsteine und rollator-/rollstuhlfreundliche Wege sind entscheidend für die Mobili-
tät älterer Menschen. Eine gute und bezahlbare Verkehrsanbindung fördert die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. 
 
Wohnen: 
Die Stadt sollte flexible Wohnformen anbieten, die an die Bedürfnisse älterer Menschen an-
gepasst sind, wie z.B. barrierefreies Wohnen oder betreutes Wohnen in vertrauten Quartie-
ren. 
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Soziale Teilhabe: 
Eine altersfreundliche Stadt fördert die soziale Integration und den Respekt 
gegenüber älteren Bürgern. Dies kann durch Gemeinschaftsaktivitäten, auch kultureller Art, 
Ehrenamtliche Tätigkeiten und Räume für Begegnungen erreicht werden. 
 
Gesundheitsversorgung: 
ln einer altersfreundlichen Stadt ist eine gute medizinische und pflegerische Versorgung vor-
handen und unterstützt so ein gesundes Altern. 
 
Bürgerbeteiligung: 
Die Einbeziehung älterer Menschen in die bauliche, soziale und kulturelle Stadtplanung und 
in Entscheidungsprozesse ist wichtig, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse und Wün-
sche berücksichtigt werden. 
 
 
 
Anlagen 
 
Originaler Antrag vom 06.11.25 
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